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11 ARBEITSSCHUTZ UND BETRIEBSSICHERHEIT 

Die folgenden Unterkapitel des Kapitels 11 Arbeitsschutz und Betriebssicherheit nehmen Bezug auf 

die Errichtung eines Gasmotorenkraftwerks (GMK) am Standort Energiepark Zolling zur Bereitstel-

lung von Wärme für das bestehende Fernwärme-System und Netzdienstleistungen für das 

110 kV-Netz. 

 

Zu diesem Kapitel 11 Arbeitsschutz und Betriebssicherheit des Genehmigungsantrages Gasmoto-

renkraftwerk Zolling 8 wurde ein Konzeptgutachten zur Betriebssicherheitsverordnung durch den 

behördlich bestellten Sachverständigen erstellt. Das Fachgutachten liegt dem Kapitel mit der 

Nr. 11.02-01 bei. Im Zuge der Errichtung wird dieses Fortgeschrieben. 

 

Weiterhin liegt diesem Kapitel ein Explosionsschutzkonzept gemäß § 6 (9) GefStoffV bei (siehe An-

lage Nr. 11.02-02) 

 

Des Weiteren liegt diesem Kapitel die Arbeitsschutz- und Umweltschutzordnung (Anlage  

Nr. 11.01-01) sowie eine Baustelleordnung (Anlage Nr. 11.01-02) als Anlage bei. 

 

Eine Zusammenstellung der beigelegten Dokumente zum Kapitel 11 Arbeitsschutz und Betriebssi-

cherheit befindet sich am Ende des Kapitels im Verzeichnis Zugehörige Unterlagen, Anlagen.  

 

Die Nummern der beigelegten Dokumente setzen sich zusammen aus 11 für die Nummer des Ka-

pitels, der Nummer des entsprechenden Unterkapitels und der laufenden Nummer des beigelegten 

Dokumentes im betreffenden Unterkapitel (Beispiel: Anlage Nr. 11.02-01). 
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11.1 Allgemeiner Arbeitsschutz 

In den folgenden Absätzen werden die vorgesehenen Maßnahmen zum Arbeitsschutz während des 

Betriebs und während der Bauzeit des Gasmotorenkraftwerks Zolling 8 beschrieben. 

11.1.1 Vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz während des Betriebs 

Die folgenden Absätze stellen die vorgesehenen Maßnahmen zum Arbeitsschutz während des Be-

triebs dar. Die Absätze sind untergliedert in die Darlegung der Grundlagen der Arbeitssicherheit und 

des Gesundheitsschutzes und ergänzenden Beschreibungen zum Gasmotorenkraftwerk Zolling 8. 

Ergänzend zu diesem Unterkapitel befindet sich als Anlage Nr. 11.01-01 die Arbeitsschutz- und Um-

weltschutzordnung. 

11.1.1.1 Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

Nachfolgend werden einige grundsätzliche Aspekte des Arbeitsschutzes, die bei der Planung, der 

Errichtung und Auslegung der geplanten Anlage berücksichtigt werden müssen, dargestellt. Detail-

lierte Angaben über vorgesehene Arbeitsschutzmaßnahmen werden im Rahmen der Detailplanung 

gemacht. Bis zur Inbetriebnahme werden Gefährdungsbeurteilungen nach den Anforderungen der 

einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Arbeitsschutzgesetz, 

Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung usw.) erstellt. 

Der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz wird unter Beachtung der Anforderungen und Best-

immungen des Arbeitsschutzgesetzes, der Arbeitsstättenverordnung, der Betriebssicherheitsverord-

nung (BetrSichV) und weiterer Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz sowie der Gefahrstoffver-

ordnung und der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, insbesondere der Deutsche 

Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift(V) 1 „Grundsätze der Prävention“ geregelt. 

 

Die DGUV V1 ist ein schlankes Vorschriften- und Regelwerk im Arbeitsschutz, das transparent und 

frei von Doppelregelungen ist: Das ist eines der Ziele der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-

strategie (GDA), welches in dem Leitlinienpapier zur Neuordnung des Vorschriften- und Regelwerks 

im Arbeitsschutz festgehalten wurde. 

Hier sind nur zentrale organisatorische Regelungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesund-

heitsschutz in den Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen geregelt. Auf die Festlegung von De-

tails wird weitgehend verzichtet, stattdessen werden abstrakt gehaltene Schutzziele formuliert. Die 

DGUV V1 wird ergänzt und konkretisiert durch spezielle Unfallverhütungsvorschriften (berufsgenos-

senschaftliche Vorschriften) sowie durch rechtlich unverbindliche Regeln für Sicherheit und Gesund-

heit. (Quelle DGVU 1) 

 

Die erforderlichen Maßnahmen zu den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und den 

Unfallverhütungsvorschriften zu entnehmen. In Anlage 1 der DGUV Vorschrift 1 sind beispielhaft 

staatliche Arbeitsschutzvorschriften aufgelistet: 
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1) der DGUV Vorschrift 1 lautet: 

„Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer zur Verhütung von Arbeitsunfäl-

len, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffende Maßnahmen näher 

bestimmt sind, sind - in ihrer jeweils gültigen Fassung - insbesondere: 

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 

• Baustellenverordnung (BaustellV) 

• Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) 

• Biostoffverordnung (BioStoffV) 

• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

• Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 

• Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV) 

• PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) 

• Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 

• Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche 

optische Strahlung (OStrV) 

 

Die vorstehende Auflistung ist nicht abschließend.“ 

 

Zusammenfassend ergeben sich aus den genannten Regelwerken folgende Pflichten des Unterneh-

mers zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten, die vor der Inbetriebnahme der Anlage 

in die bestehenden betriebsorganisatorischen Regelungen für das Gasmotorenkraftwerk (GMK) der 

Onyx Wärmekraftwerk Zolling GmbH umgesetzt werden und während des Betriebes einzuhalten 

sind: 

• Organisation des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes (u. a. Organisationshand-

buch, Sicherheitshandbuch)   

• Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG, die u.a. auch Gefährdungen 

durch Arbeitsmittel (einschließlich des Festlegens von Prüffristen), explosionsfähige Gemi-

sche und Gefahrstoffe umfasst   

• Regelung des Gefahrstoffmanagements  

• Regelung des Unfallmanagements  

• Unterrichtung/Unterweisung  

• Regelung der arbeitsmedizinischen Vorsorge  

• Festlegung von Prüffristen 

 

Wesentliche Störungen durch das GMK werden durch die ordnungsgemäße Ausführung entspre-

chend den bestehenden Vorschriften, Richtlinien und Normen wirksam verhindert. Die Komponen-

ten und Systeme werden nach dem Stand der Technik bzw. der Sicherheitstechnik ausgeführt und 

mit entsprechenden Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen, wie Füllstands-, Druck- und Tempera-

turwächter, Sicherheits- und Absperrventilen etc. ausgerüstet. 
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Die relevanten gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften sowie die Vorgaben der Arbeitsstätten-

Verordnung, mit den unterlagerten technischen Richtlinien, werden bei der Planung berücksichtigt. 

Die Systeme der Gasversorgung des Gasmotorenkraftwerks werden entsprechend des DVGW-Re-

gelwerks mit allen erforderlichen Schutzmaßnahmen ausgestattet. 

 

Elektrische Betriebsräume werden entsprechend den einschlägigen VDE-Bestimmungen ausge-

führt. Zudem werden die Anlagen nur durch geschultes Personal betrieben und gewartet. 

 

Bei Stoffen, die eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden können, werden entweder ent-

sprechende konstruktive Maßnahmen wie z. B. technisch dichte Systeme realisiert, die das Auftreten 

von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre verhindern, oder es werden – soweit diese Systeme 

nicht realisiert werden können – Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen getroffen. Der Bau-

herr hat dazu vorsorglich ein Explosionsschutzkonzept zum Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 erstellen 

lassen, siehe Anhang Nr. 11.02-02. 

Hier erfolgt bereits die Festlegung von Explosionsschutzzonen mit Forderung der Installation geeig-

neter ex-geschützter elektrischer Betriebsmittel innerhalb dieser Zonen bzw. es werden Maßnahmen 

mit entsprechender Sicherheitsklassifizierung nach ATEX definiert, die zur Vermeidung von ausge-

wiesenen Ex-Schutz-Zonen ausreichen.  

Alle relevanten Maßnahmen zum Explosionsschutz werden nach detaillierter Planung im Gasmoto-

renkraftwerk umgesetzt und vor Inbetriebnahme der GMK-Anlage in einem Explosionsschutzdoku-

ment festgehalten. 

11.1.1.2 Personaleinsatz und Arbeitspläne 

Das Gasmotorenkraftwerk wird an sieben Tagen der Woche 24 Stunden am Tag betrieben. Die 

Anlage ist für den Betrieb ohne Beobachtung für 24 Stunden (BOB-24) konzipiert. Somit befindet 

sich im Normalbetrieb nur Personal für Kontrollzwecke und kleinere Wartungsarbeiten in der Gas-

motorenanlage des Energiepark Zolling. 

 

Der Anlagenbetrieb wird über erfahrenes Betriebspersonal aus dem Gesamtstandort sichergestellt. 

Dieses ist über Betriebsführungsverträge zwischen der Onyx Kraftwerk GmbH & Co und der Onyx 

Wärmekraftwerk GmbH geregelt. 

Der Anlagenbetrieb wird im kontinuierlichen Schichtbetrieb überwacht, gesteuert und begleitet. Die 

Steuerung und Überwachung der Anlagen erfolgt grundsätzlich aus der bestehenden Leitwarte im 

Bestand des Energieparks Zolling heraus. 

11.1.1.3 Raumtemperaturen 

Da keine ständigen Arbeitsplätze im Bereich des Gasmotorenkraftwerks errichtet werden, sind hin-

sichtlich der Raumtemperaturen lediglich die anlagentechnischen Voraussetzungen sicher zu stel-

len. Dies bedeutet, dass alle Räume und Anlagenbereiche im Stillstand der Gasmotoren vor Frost 

geschützt werden müssen. Dies erfolgt primär aus den internen Wärmekreisen über Wärmetau-

scher. 

Die Maschinentechnischen Räume im Schaltanlagengebäude erhalten entsprechend Ihrer Anforde-

rung geeignete Lüftungsanlagen. 
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Die Elektronikräume im Schaltanlagengebäude erhalten Lüftungsanlagen mit einer Kühlung. 

 

Der Leittechnikraum, sowie die Toiletten werden gemäß Arbeitsstättenverordnung beheizt. 

11.1.1.4 Lärmschutz 

Auch hinsichtlich des Schallschutzes ist zu beachten, dass im Gasmotorenkraftwerk mit seinen Ne-

benräumen keine ständigen Arbeitsplätze vorgesehen sind.  

Die Belastung durch Lärm wird, soweit wie technisch sinnvoll, minimiert durch: 

• Schalldämmende Wände und Türen 

• Einhausungen und Schalldämmung von Maschinen 

• Schwingungstechnische Entkopplung drehender Maschinen 

 

Im Inneren des Schaltanlagengebäudes wird im Regelfall die untere Auslöseschwelle nach Lärm- 

und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (< 80 dB(A)) eingehalten. Im Aufstellbereich der Gasmoto-

ren im Maschinenhaus wird bei Anlagenbetrieb der Schalldruckpegel deutlich über 85 dB(A) liegen. 

Es werden entsprechende Hinweise (Warnschilder) und Schutzmaßnahmen (z.B. Gehörschutz) vor-

gesehen. Ferner wird in Betriebsanweisungen (allgemein oder individuell) das entsprechende Vor-

gehen geregelt. 

 

Sofern Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden müssen, wird dafür Sorge ge-

tragen, dass im Gasmotor-Raum selbst nur Schalldruckpegel auftreten, die ein gefahrloses länger-

fristiges Arbeiten ermöglichen. Gegebenenfalls ist das Tragen eines Gehörschutz notwendig. Sofern 

betrieblich möglich, kann der im benachbarten Raum befindliche Gasmotor nicht gestartet werden, 

solange die Wartungsarbeiten andauern, um die Arbeitsbelastung zu vermindern. 

11.1.1.5 Beleuchtung 

Die Beleuchtungsanlagen der Innen- und Außenleuchten werden mit den Nennbeleuchtungsstärken 

gemäß ASR A3.4 „Beleuchtung“, der DIN EN 12464 Teil 1 und Teil 2, ausgeführt. Die Sicherheits-

beleuchtung wird gemäß den Festlegungen der DIN EN 1838 Notbeleuchtung und nach der DIN EN 

50172 (VDE 0108-100) ausgeführt. 

Werden Wartungsarbeiten außerhalb der Verkehrswege und Regelarbeitsbereiche ausgeführt, so 

wird eine entsprechende Arbeitsbeleuchtung hergestellt. 

11.1.1.6 Erdung und Blitzschutz 

Um Gefährdungsspannungen für Menschen und Überspannungen für elektrotechnische und leit-

technische Einrichtungen zu vermeiden haben die Erdungs- und Blitzschutzanlage sowie die Maß-

nahmen für den Potentialausgleich den Zweck, auftretende Kurzschluss- und Blitzströme gefahrlos 

abzuleiten oder diese zumindest auf zulässige Werte zu begrenzen. 
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11.1.1.7 Berührungsschutz 

Zur Unfallvermeidung durch Verbrennungen wird eine Wärmedämmung oder ein Berührungsschutz 

wird für alle Anlagenteile in zugänglichen Bereichen mit einer dauernden oder kurzzeitigen Oberflä-

chentemperatur >60 °C vorgesehen. 

11.1.1.8 Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Sammelplätze 

Türen im Verlauf von Rettungswegen werden entsprechend gekennzeichnet, sind leicht zu öffnen 

und schlagen in Fluchtrichtung auf. Verkehrs- und Rettungswege werden unter Berücksichtigung 

der Anforderungen gemäß ASR A1.8 Verkehrswege, der ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge, 

Flucht- und Rettungsplan, Kennzeichnung durch Leitmarkierungen, gemäß ASR A3.4/7 „Sicher-

heitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme“ und der VGB-R 108 Brandschutz im Kraftwerk 

geplant und ausgeführt. Türen, die im Verlauf von Rettungswegen liegen, werden als solche ge-

kennzeichnet. Vor der Inbetriebnahme werden Flucht- und Rettungswegepläne angebracht. 

Die Lage von Türen und Toren ist in den Plänen des Kapitel 10 Bauordnungsrechtliche Unterlagen 

inklusive Brandschutzkonzept ersichtlich.  

 

Um alle Komponenten der Anlage gefahrlos zu erreichen, sind Bühnen und Treppen entsprechende 

der Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt. Steigleitern verfügen über einen Rückenschutz. 

 

Die Anordnung und Ausführung der Verkehrswege sichern die notwendige Bewegungsfreiheit auch 

in Fällen der Flucht und Hilfeleistung. Fluchtwege werden den gesetzlichen Anforderungen entspre-

chend vorgesehen und gekennzeichnet. Wege und Zugänge werden ausreichend und blendfrei be-

leuchtet.  

 

Die Zufahrten zum Gasmotorenkraftwerk sind so ausgelegt, dass Feuerwehrfahrzeuge und Ret-

tungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäudeteilen gelangen können. Ein Alarm- und Ge-

fahrenabwehrplan und ein Feuerwehreinsatzplan werden vor Inbetriebnahme des Kraftwerks er-

stellt. 

 

Ein Sammelplatz ist außerhalb des Geländes vorhanden. Übungen werden gemäß Organisations-

handbuch durchgeführt. 

11.1.1.9 Sozialräume 

Sozialräume sind im Gasmotorenkraftwerk nicht vorgesehen, da sich der primäre Arbeitsplatz in der 

zentralen Leitwarte in Block 5 befindet. Hier werden Umkleiden und Pausenräume für das Betriebs-

personal bereitgestellt  

 

Im GMK selbst wird eine Damen- und eine Herrentoilette im Schaltanlagengebäude realisiert. 

11.1.1.10 Maßnahmen zum Schutz vor Gefahrstoffen 

Der Umgang mit den im Regelbetrieb in der Anlage eingesetzten oder vorgehaltenen Stoffen wird 

entsprechend der in den Sicherheitsdatenblättern (siehe Kapitel 6 Anlagensicherheit) vorgegebenen 
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Schutzmaßnahmen erfolgen. Die endgültige Festlegung der Schutzmaßnahen und der Schutzstufen 

erfolgt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilungen, die vor Inbetriebnahme der Anlage arbeitsplatz-

bezogen, vorgenommen werden. 

Der Umgang mit Gefahrstoffen wird auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung durch die Betriebs-

anweisungen nach § 14 GefStoffV geregelt und die Beschäftigten anhand der Betriebsanweisungen 

unterwiesen. Die eingesetzten Gefahrstoffe führen dazu, dass Schutzmaßnahmen entsprechend der 

Gefahrstoffverordnung §§ 8-11, im täglichen Betrieb berücksichtigt und realisiert werden müssen. 

Der Einsatz von Chemikalien ist gering, gefährliche Reaktionen sind bei sachgerechter Anwendung 

ausgeschlossen. Über Betriebsanweisungen und Unterweisungen wird sichergestellt, dass die im 

Betrieb vorhandenen Chemikalien fachgerecht verwendet werden. 

11.1.1.11 Allgemeine organisatorische Arbeitsschutzmaßnahmen 

Das Gasmotorenkraftwerk der Onyx Wärmekraftwerk Zolling GmbH wird durch geschultes, zuver-

lässiges Betriebspersonal betrieben, das mit den Anlagen hinreichend vertraut ist und die Anlagen 

auch in außergewöhnlichen Situationen sicher beherrscht und mit den geltenden Betriebs- und Si-

cherheitsvorschriften vertraut ist.  

 

Gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit überwacht die Onyx Wärmekraftwerk Zolling 

GmbH die Einhaltung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, wie z. B. Arbeits-

stättenrichtlinien, die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sowie die Regeln der Sicherheits-

technik.  

 

Vor der Inbetriebnahme des Gasmotorenkraftwerks wird ein Betriebshandbuch erstellt, in dem de-

taillierte Vorschriften zu Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten und die dabei zu treffenden Schutz-

maßnahmen enthalten sind.  

 

Außerdem werden vor Inbetriebnahme Arbeitsplatzgefährdungsanalysen erstellt.  

 

Für den Betrieb der Anlagen werden nur Personen eingesetzt, die unter anderem folgende Voraus-

setzungen erfüllen: 

• Alle Personen sind sicherheitstechnisch nachweislich geschult.  

• Alle Personen verfügen über ausreichende Ortskenntnisse (z. B. Platzierung der Sicherheits-

vorrichtungen, Fluchtwege, Telefone, Hydranten etc.).  

• Alle Personen verfügen über entsprechende vom Arbeitgeber bereitgestellte persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Arbeitsschutzkleidung (Schutzhelme und sonstige Sicher-

heits- und Schutzkleidung). 

• Fremdpersonen dürfen sich nur mit autorisierter Begleitung bzw. vorhergehender Unterwei-

sung und Freigabe in der Anlage aufhalten.   
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Außerdem dienen folgende Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung von Betriebsstörungen:   

• Kennzeichnung der Zuwege zu Erste-Hilfe-Einrichtungen, Ersthelferausbildung der Beschäf-

tigten,   

• Meldeeinrichtung/Telefon in der Leitwarte mit Telefonliste für Rettungsdienste, Polizei, Kran-

kenhäuser, Ärzte, Betriebsleitung,   

• Brandschutzhelferausbildung der Beschäftigten,  

• Einhaltung der Brandschutzvorschriften und Auflagen der Sachversicherer, 

• Betriebsanweisung für Betriebsstörungen und regelmäßige Unterweisung der Beschäftigten,   

• Alarm- und Brandschutzübungen,  

• Technische Sicherheitsmaßnahmen sowie Arbeitsraumkennzeichnungen, Kennzeichnun-

gen von Fluchtwegen und Notausgängen, Brandlöscheinrichtungen. 

11.1.1.12 Unterweisung des Personals fremder Firmen 

Neben der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen, die grundsätzlich von 

der beschäftigenden Firma durchgeführt werden müssen, erhält das Personal von fremden Firmen 

bei Arbeitsantritt in der Anlage eine Sicherheitsbelehrung, in der die wichtigsten werksinternen Si-

cherheitsvorschriften und die Arbeitsordnung in der Anlage erläutert werden. Analog zum firmenei-

genen Personal wird das Personal fremder Firmen vor der Arbeitsaufnahme im Betrieb über die 

betriebsspezifischen Gefahren unterwiesen. 

 

Alle Arbeiten für das Personal fremder Firmen, wie auch für das betriebseigene Personal, werden 

über das Arbeitserlaubnisverfahren durchgeführt. Die Einhaltung der darin angeordneten Siche-

rungsmaßnahmen hat durch das Fremdpersonal des jeweiligen Betriebes und den Vorgesetzten zu 

erfolgen. 

11.1.2 Vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz während der Bauzeit 

Die folgenden Absätze stellen die vorgesehenen Maßnahmen zum Arbeitsschutz während der Bau-

zeit dar. Die Absätze sind untergliedert in die Darlegung der Grundlagen der Arbeitssicherheit und 

des Gesundheitsschutzes und den Bauherrenpflichten. 

11.1.2.1 Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

Anforderungen an die Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes ergeben sich aus dem staat-

lichen Arbeitsschutzrecht und Vorschriften, Regeln, Informationen und Grundsätzen der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Grund-

lage der wesentlichen staatlichen Vorschriften im Arbeits- und Gesundheitsschutz bietet das Arbeits-

schutzgesetz (ArbSchG) und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, darunter für 

die für die Bauausführung des Vorhabens einschlägige Baustellenverordnung (BaustellV). 

 

Das Arbeitsschutzgesetz regelt die grundsätzlichen Pflichten des Arbeitgebers und richtet sich im 

vorliegenden Fall an die bauausführenden Unternehmen. Die Arbeitgeber, also die Inhaber bzw. 

Geschäftsführer der bauausführenden Unternehmen, sind nach § 5 ArbSchG dazu verpflichtet auf 

Basis einer Ermittlung der spezifischen Gefährdungen (Gefährdungsbeurteilung) für ihr Gewerk die 
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notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen und die notwendigen Mittel und Ausrüstungen dafür zur 

Verfügung zu stellen. Als Maßstab für die Beurteilung der Gefährdungen und die Festlegung der 

Schutzmaßnehmen ist der Stand der Technik heranzuziehen, der in spezifischen öffentlich-rechtli-

chen Vorschriften u.a. den Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz, den Technischen Regeln, Nor-

men und auch den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln dokumentiert ist. 

 

Im Bereich der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind die grundlegenden Anforderungen in 

der DGUV V1 „Grundsätze der Prävention“ beschrieben, die auch die Vorschriften des Arbeits-

schutzgesetzes konkretisiert. Die DGUV V1 regelt auch Abstimmungs- und Informationspflichten mit 

anderen Unternehmen im jeweiligen Tätigkeitsbereich. Konkrete Anforderungen für bestimmte Tä-

tigkeiten bzw. bei bestimmten Einwirkungen sind darüber hinaus in spezifischen Vorschriften gere-

gelt. Hier ist insbesondere die DGUV V38 „Bauarbeiten“ zu nennen.  

 

Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) ist jeder Arbeitgeber dazu verpflichtet, eine Fachkraft für 

Arbeitssicherheit und einen Betriebsarzt einzustellen, sowie ab 21 Mitarbeitern einen Sicherheitsbe-

auftragten, die ihn in allen Fragestellungen des technischen Arbeitsschutzes bzw. des Gesundheits-

schutzes beraten. 

 

Diese Anforderungen, die im Verantwortungsbereich der bauausführenden Unternehmen liegen, 

sollen hier nicht im Detail beschrieben werden. Die Bauüberwachung des Bauherrn überwacht die 

Einhaltung und Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen und schreitet bei erkennbaren Gefahren-

zuständen ein. Die ausführenden Firmen sind im Rahmen ihrer Unternehmerpflichten zur unverzüg-

lichen Beseitigung dieser Gefahrenzustände verpflichtet. 

11.1.2.2 Bauherrenpflichten 

Bauherr ist die Onyx Wärmekraftwerk Zolling GmbH. Die Pflichten des Bauherrn ergeben sich ins-

besondere aus der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-

verordnung – BaustellV). Die Bauherrenpflichten beziehen sich vor allem auf die Information der 

zuständigen Behörde und die Koordination der Schutzmaßnahmen der einzelnen bauausführenden 

Unternehmen untereinander. So hat der Bauherr nach § 2 BaustellV die schriftliche Vorankündigung 

an die Behörde zu übermitteln und nach § 3 BaustellV einen oder mehrere Sicherheits- und Gesund-

heitsschutzkoordinatoren (SiGeKo) zu bestellen. 

 

Unabhängig von der Bestellung des Koordinators wird der Bauherr dafür Sorge tragen, dass die 

ausführenden Firmen für ihre Beschäftigten und ihre Nachunternehmer die für den Arbeitsschutz 

und die Unfallverhütung geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhält. Gemäß DGUV V1 

muss der Auftraggeber (der Bauherr) die Auftragnehmer zur Einhaltung der berufsgenossenschaft-

lichen Vorschriften verpflichten und hat dies auch zumindest stichprobenartig zu kontrollieren. 

11.1.2.2.1 Vorankündigung 

Die Vorankündigung ist gemäß § 2 Abs. 2 BaustellV mindestens zwei Wochen vor Beginn der Ar-

beiten bei der zuständigen Behörde einzureichen. Als Grundlage für die Vorankündigung werden 
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die bauausführenden Firmen verpflichtet, unmittelbar nach Auftragserteilung die Bauherren bzw. 

dessen SiGeKo folgende Angaben unaufgefordert mitzuteilen: 

• Voraussichtlicher Beginn und Ende der Arbeiten,  

• Voraussichtliche Höchstzahl der gleichzeitig auf der Baustelle Beschäftigten,  

• Voraussichtliche Zahl der Unternehmer ohne Beschäftigte und  

• Angabe der bereits ausgewählten Arbeitgeber und Unternehmen, die am Bau  

• beteiligt sind. 

11.1.2.2.2 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) 

Aufgaben und Qualifikation des SiGeKo sind in der Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen RAB 30 

„Geeigneter Koordinator“ näher beschrieben. 

 

Durch den SiGeKo wird der SiGe-Plan auf Grundlage der Ausschreibung und des Bauzeitenplanes 

erstellt. Die Anforderungen an des SiGe-Plan sind in der Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen 

RAB 31 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan“ geregelt. Grundelemente eines SiGe-Plans sind 

demnach: 

• Arbeitsabläufe  

• Gefährdungen  

• Räumliche und zeitliche Zuordnung der Arbeitsabläufe  

• Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der Gefährdungen  

• Arbeitsschutzbestimmungen  

 

Schwerpunkt sind dabei die grundsätzlichen Arbeitsschutzmaßnahmen sowie die Maßnahmen zu 

Vermeidung und Minimierung der Gegenseitigen Gefährdungen der Gewerke untereinander. 

Schutzmaßnahmen für Arbeiten eines einzelnen Gewerkes, von denen keine Gefährdungen für an-

dere Gewerke oder die Umgebung ausgehen, verbleiben in der ausschließlichen Verantwortung des 

jeweiligen Arbeitgebers.  Die ausführenden Firmen werden verpflichtet, ihre Beschäftigten und auch 

die ihrer Nachunternehmer in verständlicher Form über die aus der ausgeführten Tätigkeit resultie-

renden Gefahren aufzuklären und sie anzuweisen, alle entsprechenden Vorschriften des SiGe-Pla-

nes einzuhalten. 

11.1.2.2.3 Baustellenorganisation 

Über die Baustellenordnung sind die Abläufe auf der Baustelle festgelegt (siehe Anlage  

Nr. 11.02-02). In der Baustellenordnung sind die grundsätzlichen Verhaltensregeln, die für alle Per-

sonen auf der Baustelle – auch für Besucher – gelten, festgelegt. Dies sind insbesondere die Pflicht, 

sich vor Betreten der Baustelle beim Bauleiter anzumelden, und allgemeine Arbeitsschutzmaßnah-

men, wie z.B. das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Sicherheitsschuhen, 

Schutzhelm, Schutzbrille, usw. umzusetzen.  

 

Darüber hinaus wird ein Baustelleneinrichtungsplan erstellt, in dem den ausführenden Unternehmen 

die Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen etc. zugewiesen, Zufahrten und Verkehrswege ins-

besondere auch für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge festgelegt werden 
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und die Nutzung gemeinsamer Baustelleneinrichtungen, wie z.B. Baustromversorgung, Baustellen-

beleuchtung, Sozial- und Sanitäranlagen geregelt werden. 

 

Spezifische Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz werden für die jeweilige  

Baustelle in einer Brandschutzordnung geregelt. Die Erstellung der Brandschutzordnung obliegt ent-

weder einem eigenen Brandschutzbeauftragten oder wird vom SiGeKo mit übernommen.   

 

Zu Sicherstellung einer schnellen Hilfeleistung bei Unfällen oder Bränden wird ein Alarmierungsplan 

erstellt, der sowohl die schnelle Alarmierung interner (Ersthelfer) als auch externer Stellen (Feuer-

wehr, Rettungsdienst, Polizei) gewährleistet und auch interne und externe Informationspflichten, wie 

z.B. Informationen an den SiGeKo und den Bauherren sowie die staatliche Arbeitsschutzbehörde 

und den zuständigen Unfallversicherungsträger bei Arbeitsunfällen regelt. 

 

Die Erste-Hilfe-Einrichtungen werden sichtbar gekennzeichnet. Es wird sichergestellt, dass während 

der Bauzeit alle Erste-Hilfe-Einrichtungen allen Beschäftigten auf der Baustelle zugänglich sind. 

 

Das Gasmotorenkraftwerksgelände ist entsprechend eingezäunt, so dass nur befugtes Personal das 

Gelände betreten kann. 

Zusätzlich wird die Baustelle gesondert eingezäunt, sodass der Zugang zur Baustelle ebenfalls kon-

trolliert wird. 

 

Weiterführende Maßnahmen und Vorschriften sind der Baustellenordnung zu entnehmen.  
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11.2 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

Anlagen von denen spezielle Gefährdungen wie Absturz, Explosion, Brand oder Druck ausgehen, 

gelten nach der Betriebssicherheitsverordnung als überwachungsbedürftige Anlagen.  

 

Das Gasmotorenkraftwerk wird gemäß der BetrSichV errichtet und in Betrieb genommen. Für die 

relevanten Anlagenteile erfolgt eine Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme durch eine zugelassene 

Überwachungsstelle (ZÜS). Die ZÜS erstellt einen detaillierten Prüfbericht, in dem die Fristen für die 

wiederkehrenden Prüfungen benannt werden. Mit dem Prüfbericht wird gleichzeitig die Erlaubnis 

nach §18 BetrSichV beantragt. Die Anlagenteile des  Gasmotorenkraftwerks sind aufgrund der Be-

triebstemperatur von mehr als 110 °C gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2014/68/E erlaubnispflichtig.  

 

In den folgenden Unterkapitel sind die prüfpflichtigen Anlagenteile nach BetrSichV aufgelistet und 

auf den Prüfbericht der ZÜS verwiesen. 

11.2.1 Erlaubnispflichtige Anlagenteile gem. §18 BetrSichV 

Zur vorliegenden Genehmigungsplanung des Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 liegt der Prüfbericht 

zum Konzept als Anlage Nr. 11.02-01 des behördlich bestellten Sachverständigen in Form eines 

Konzeptgutachtens vor. 

Dazu wurde dem Sachverständigen die entsprechenden Unterlagen inklusive des Explosionsschutz-

konzepts zum Gasmotorenkraftwerk Zolling 8 zur Verfügung gestellt, siehe Anlage Nr. 11.02-02. 

Mit der Realisierung der Anlage wird dieses fortgeschrieben. 

11.2.2 Auflistung der prüfpflichtigen Anlagenteile nach BetrSichV 

Die folgenden weiteren Anlagenteile des Gasmotorenkraftwerks sind prüfpflichtig gemäß BetrSichV: 

• Brennstoffversorgung GDRMA 

• Gasvorwärmer GDRMA 

• Druckluftsysteme (Startluft, Arbeitsluft, Instrumentenluft) 

• Ausdehngefäß Harnstofflösung 

• Ausdehngefäße Rückkühlsystem 

• Verfahrenstechnische Wärmetauscher (sofern prüfpflichtig) 

• Kräne im Maschinenhaus  

• Personen- und Lastenaufzug im Treppenhaus 

 

Diese werden im Zuge der Errichtung geprüft. 
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ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN, ANLAGEN 

 

Anl.-Nr. Projekt-Dokumenten-Nr. Dokumentenbezeichnung 

11.01-01 ZO8.OKZ.000.BG001 Arbeitsschutz- und Umweltschutzordnung 

11.01-02 ZO8.EPC.000.BG002 Baustellenordnung 

11.02-01 Ohne 

(Konzeptgutachten) 

Prüfbericht zum Erlaubnisantrag nach § 18 BetrSichV; Prüfbericht zum 

Konzept (Konzeptgutachten) 

11.02-02 ZO8.DMT.000.BS001 Explosionsschutzkonzept gemäß § 6 (9) GefStoffV für die Errichtung eines 

Gasmotorenkraftwerks zur Bereitstellung von Wärme und Netzdienstleis-

tungen (KWK) am Standort Energiepark Zolling 

 


